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..j.7l.()\ \\l)-..J. Kirchengesetz 
vom 9. Mai 1998 

zur Änderung der Besoldungstabelle zum Kirchlichen Besoldungsgesetz 

Die Besoldungstabelle zum Kirchengesetz liber die Besoldung 
in der E\ angclisch-Lutheri,chen Landeskirche Mecklenburgs. 
zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 1. \ tärz 1997 (KABJ 
S. l 061. "ird wie folgt gdndert:

ln C:: .i c\h,. 2 wndrn die \\mtc .J laus\i;ill,i11hr \i)<)7'" durch diL·
Wurte· .. H.rush,1\ts_jahr I CJlJS" c·r,cl/1. 

Dieses Kirchengesetz tritt mit ,ofortiger Wirkung in Krafr. 

Vorstehendes Kirchengesetz ist \Oll der Kirchenleitung auf 
ihrer Sitzung I om 9. Mai 1998 :iuf Grund von§ 23 Abs. 2 des Kir
cheng,·s,·t,cs (ih,·r die Lcilung tki' Evangl'ii,ch-Luthc•rischcn 
Ltlllic,1'.irchL· \ kc·1'knhurg, hc,L·hlu"cn wurd,·n. 

Dieses KtrLhc·ngc,ctz wird der L1mkssynodc aul ihrer rüich
sten Tagung zur Bestiitigung Yorgelegt werden. Lchrn die Lan
dessynode dic,;e Bestätigung ab. tl'itt dieses Kirchengesetz zum 
Zeitpunkt des Beschlusses außer Kraft. 

Der Vorsitzcmlc der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 

22--1-.( II) 12') Ordnung der Krankenhausseelsorge 
vom 9. Mai 1998 

Die Kirchenleitung hat auf ihrer Sitzung am 9. Mai 1998 die 
Ordnung der Krankenhau.s,eelsorge genehmigL die nachstehend 
\ cri>I lc-111 lid1t wird. 

Sclrnerin. 12. Mai 1998 

Der \'orsitzende der Kirchenleitung 

Hc·slc' 
Landc·,hi ,c·l1t,1' 

Ordnung der Krankenhausseelsorge in der Evangelisch
Lutherischen Landeskirche :\'lecklenhurgs 

\ orn 9. Mai l '>'>8 

� 1 
Grundlagen und Ziele 

( 1) Die Krankenhausseelsorge ist Teil des Verkündigungsauf
trages der Kirche und geschieht unbeschadet der Ve111tlichtung 
der einzelnen Kirchgemeinde in der Gesamtverantwortung der 
Landeskirche. 

(2) Die Krankenhausseelsorge will durch Gespräch. Beglei
tung und gottesdiem,tliche Gemeinschaft dem Kranken Hilfe in 
Krankheit und Leid ,ennilleln. Dabei berücksichtigt sie die 
jeweils besondere Situation de;, Krankc·n. Sie richtet sich auch an 
dessen Angehörige. 

(3) Die Krankenhausseelsorge bezieht in ihre Arbeit die ,Ärzte
schaft. das pflegende Personal. die anderen medizinischen 
Berufsgruppen und die Mitarbeiter der Krankcnhaus,·erwaltung 
mit ein, ebenso die Institution und das System Krankenhar1s. 

s 's -
Rechtsgrundlage 

Die Kr;1111'c·nh,ru.sscc\sorgc i,l ,\u,druck dcs (irundrcchh aur 
freie Rcligi011s,n1-;übung und des Sclbstbcstinnnung,,rcchts der 
Kirchen im Sinne des Grundgesetzes der Bumk,republik 
Deutschland 1Art. 140 GG i. \'. rn. Art 137 Abs. 3 Weimarer 
Reichsverfasstmg J und des Güstro" er Vertrages \Art. 20 J. 

12) \);1r;1us c't�ihl ,ich d;is R,·cl11 dn durc·h die 1 .111,k-,1'.irclll'
Hcaul'tragt,·n aul rreie11 Zugan� 1u den Patienten. auf Nutzung 
der Konfessionsdaten sowie die Bereit<;tellung eine., Arbeitszim
mers und eine, für gottesdienstliche Angebote geeigneten 
Raumes durch da, Krankenhau,. 

� J 
Aufgabenbereiche 

Zu den Aufgabenbereichen der Krankenhausseelsorge 
gehören: 
1. Besuche am Krankenbett und persönliche Kontaktangebote,

Gespräche mit Patienten und deren seelsorgerliche Beglei
tu11g. Seelsorge an Angehörigen und Mit betroffenen,

2. gottc�dicnstliche Angebote, Zimmer- und Stationsandachten,
3. Cicsprächsgruppen für Patienten und kulturelle Angebote,
-+. Öffentlichkeits- und Informationsarbeit. Kontakt zu den

Kirchgemeinden. 
:i. Gewinnung, Ausbildung und Begleitung ehrenamtlicher Mit

arbeiter für die Seelsorge im Krankenhaus, 
6. kontinuierlicher Kontakt zu den Ärzten, dem medizinischen

Personal und die Seelsorge an ihnen.
7. regelmäßiger Komakt zu den Klinik- und Personalleitungen,
8. spezielle Angebote für Arzte und Pflegende.
9. Mitarbeit in der Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals,
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1 (J. Mitwirkung bei der Diskuss1c1n und Entscheidungsfindung zu 
c'thi,clic· n fr11gesiL' 111111.�L'n. 

11. p11rt11ers,haltiich, /us11111ll1L'llllrheit 111it dn kathu!i,Lhc:11
Krankenhaussee l ,orge.

H 
Partnerschaftliche Zusammenarheit 

DiL' Kr1.111kL·11h1111ss,·dsurgL' gL·,cliiL·ht in ,·ng,-r /.11,11111rnL'll11rbL·i1 
mil der Kr«nkenhau,kitung. Sie prnktiziert eine partnersch1ütli
cht' Zusammenarbeit mit .\u.tcn. Schwestern und Ptlegern unter 
. \, IH11m, dn ic'\\ L'i I s c i g,·11sl'.i11d 1,cc·11 \'n1111I \\ mt un�:. hir dll' 1s: rc111-
kcnhau,sceHnge soll nach ]\löglichkeit ein Ber11.lungskreis am 
Ort des Krnnkenhaus,ecl,orgers gebildet\\ erden. 

�5 
Struktur 

Die Kra11kenhau,seels01ge wird unter l:krücks1L·htigung der 
Bettenzahl und der Art der klinischen Einm:htrmg 1.tls hauptarntli
clil' Kr1111k,·nh1uh\l'c']",r;•c mil Voll- und Teilhesch:iftigung und 
als ßc:1uftr,1gung 1.u1 Kra11!-.enh.1ussL'.Cisorg,: im !\cb,·namt 11 alir
g<?nomrnen. 

�6 

Hauptamtliche Krankenhausseelsorge 

1 1) 1 l;1upt,1mtlil'11c K111r1ls.c11k1usscclsurgc rn1t \'till- und Teilbe
schäftigung ist für Kliniken b,11. Ork mit mehr 1tls 400 Klimk
hetrcn vorgesehen. Als Richtwen für eine\ Pile Stelk ist von 600 
lkllL'll il11S/l\ 0 c'hl'II. 

1 2) Ab11 eichungen \ on dieser Richtzahl sind in begrünckkn 
F,ilkn miigiid1. Tkg11ind11ngL·n kiin1wn 1. B. sL'i11· 

lrnchspcL11.tlisicrtc l,.Jmischc Einrichtungen mit spaiellc11 .\n
forderungen an die Sechorgc. 
Bca11ftr:1,l'.11ng rn umfongreichcr Ausbildungs- und Fortbil
dungstii11,2�cit in ls:r,111krnl1,1usL'rtl, Kr1lllhL'l1plk�c·schuk11 1111d 
im Uni\ersitütsbi:reich. 

- KrankenhJuser in kirchlicher Trägerschaft.

n 

Einrichtung ,on hauptamtlichen Strllt>n 

1 1) Hat,ptarntlichc: Krankenhtiuspfanstdlen mit \'oll- und Tc::il
beschiil'tigung werden <lurch die Kirchenleitung eingerichtet und 
aufgehoben. 

(2) Hauptamtliche Mitarbeiterstellen in der Krankcnh:ius�ecl
sorge werden auf Antrag des jeweiligen Kirchenkrci,rates durch 
den Oberkirchenrat genehmigt. 

§8

Stelleninhaber und Anstellung 

(l) Die hauptamtliche Krankenhaw,see\sorgc wird in der Regel
von ordinierten Pastoren wahrgenommen. 

(2) Andere Mitarbeiter erfüllen die Zugangworaussetzung zur
h,1uptamtlichen Krankenlwusseelsmge. wenn sie einen anerkann
ten Berufsabschluß mit kirchlich-theologischer Grundaushildung 
nachweisen. 

, 3) Nichtordinienen Stelleninhabern kann ein an die Kranf..rn
h:1ussccb,r�c und den 7ustindigkcihhl'tcich gd,un,kncr .\uf
tr11g 1.11: \\un\crk1.i11cl1gu11g und Sakramcnbn:1\\ 1illu11g L'rlcilt 
\\ erden. 

1--I) Die· \11stcll1111:c LT[i,lgl i111 Rah11iL'll dL'S in du Lv1mgc'lisch
Luthcri,chen Landeskirche :vJe,,klcnb11rgs geltende11 Dienst- und 
Be ,c,ldungsrec'hb. 

1 5) Die A,ufgaben. Rechte und Pflichten des Krankenhaus
seelsorgers werden in einer Dienstanweisung meclergekgt. Sie 
hc·sc·hrcib1 1111c·h d:1s f'n1fil ,kr StL'ik uncl diL' .-\11fgdhc11 auf (;ru11d 
der bcsondcrL'n Fähigkeiten des Stcl lcmnhabcrs. 

�9 
Vorau,setzungen für hauptamtliche 

Krankenhausseelsorge 

\'ur1111ssel1.ungc11 11ir hau pi arnll ichc Krankc11ilau,scc b1 rrge 
sind: 

pl'rsiinliche Eignu11g. 
- ;1hgL·,cl:l,,,sL'lll' k1r,hlichL' ll,·rnh1111sli1ldung.

11usreich<?nde theologi,che und p1.1stL,r1ilpsychologischc Quali
fizierung.
Scc·lsllr!,cc'1t11shild1rn� ti11 Lkr Rq.:cl 1 :1-\Vllchcnl,.urs Lkr U1t1i
schen Seelsorgeausbildung oder eine andere I ergleichbare
Weiterbildung innerhalb der Deutschen Gesell,chaft für P11sto
r1dpsvch, ,!llgiL· 1.
Bcreilschafl zur \\'e1terbildung und wr Supen ismn.

- vorherige Tätigkeit in einer Kirchgemeinde.

no 
Stelknhcsetzung 

1 1) Haupt1m1tliche Krankenhauspftmstellen werden durch den
Oberkirchenrat au,geschriehen und im Eimernehmen mil dem 
i,·11cili!.'c'n KirchL'llf.-t,·isr11t hL',L'll.1. 

12) Die Ausschreibung und Besetzung von f\litarbeiterstellcn
:c,·,clliL'hl d111·ch dL'll iL'\\c·ili�L'll Kirl'11L·nl,.rL·isra1. 

13) Oberkirchenrat bzw. Kirchenkreisrnt sorgen dafür. d,1ß mit
den Bewerbern ein \ t>rgesprlich geführt \\ ircL d,1s der fe.ststei I ung 
,kr l:1clilic·hL'll Ulld ['L'l'Siilllil'i1c1l Lig11un� cli,·11L'll S<l]I. .·\n di,•S<'lll 
Gs:sprtich i,l der Koment der Krankenh11usseclsurger zu bt'teili
gen. 

(4) Die Berufung auf hauptamtliche Krankenhauspfarrstellen
erfolgt für acht Jahre. Wiederberufung ist möglich. 

(5) Mitarbeitern in der hauptamtlichen Krankenhausseelsorge
ist nach acht Jahren die Möglichkeit Zll geben. in einem Personal
gesprlich mit dem Dienstgeber und Vettretern des Konventes der 
Krankenhausseelsorger zu klären. ob ein Stellenwechsel ange
zeigt ist. 

§ 11
Dienst- und Fachaufsicht 

Die Dienstaufsicht über die Krankenhausseelsorger hat der 
zuständige Landessuperintendent. Die Fachaufsicht liegt beim 
Oberkirchenrat, der einen hierfür qualifizierten Seelsorger beauf
tragen kann. 
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§ 12
Regionale Einbindung 

( 1) Hauptamtlich in der Krankenhausseel,orge tätige Pastoren
gehiiren zu den Knmenten ihres Diem,lortes auf Propstei- und 
Kirchenkreisebene. 

( 2) Nichtnrdinierte hauptamtliche Krankenhau,seelsorf!er sol
len zu diesen Konventen eingeladen werden. 

§ 13
Konvent der Krankenhausseelsorger 

( 1) Die in der Kranke11hau,,cclsorµc hauptamtlich T'.il1gen ril
den den Konvent der Krankenhausseelsorger in der Evangefü,ch
Lmhefr;chcn Landeskir,·he l\kcklcnburgs. 

12) Die Teilnahme an diesem Koil\ cnt iq Dicn,tpflicht. Kran
kenhausseelsorger im '\ebenamt werden zu den S1tzungen einge
laden. 

( 3) Der Kon\'ent berät alle in der Krankenhaw,seelsorge anste
henden Fachfragen. Er dient der Wc11erbildung seiner �litgliedcr, 
dem Austausch und der gegcn-.eitigen Beratung. 

{ 4) Der Kon\'ent vertritt die Belange der Krankenhausseebor
ge gegenüber den Leitungsgremien. 

§ 1-1
Krankenhausseelsorge im '-,ehenamt 

( 1) In Kliniken bZ\I. Orten mit 11 eniger als 400 Klinikbetten
wird die Krankenhau,,cclsorge in der Regel im Nebenamt wJhr
genommen. 

1 2) Für die Krankenhausseelsorge im l\ ebenamt ist möglichst
vom Grundsatz ckr parnchiakn Zust,indigJ...eit au,Lugchen. 

1 '.1) Der OberJ...irchemat legt auf Vorschlag de, jeweiligen Kir
chenkreisrates fest, 11 elcher Pfarr- bzw. MitarbeiteNelJe die 
Krankenhausseehnrge im Nebtnamt zugeordnet i'1. Die,e Festle
gung wird in, Stellen1erzeichnis aufgenommen. bei Ausschrei
bungen genannt und ist bei Besetzungen im Blick auf die Eignung 
des Bewerbers zu beachten. 

(4) Krankenhausseelsorger im Nebenamt stehen der Klinik als
Beauftragte zur Verfügung. Sie halten Kontakt zur Leitung und 

LUlll Personal und begleiten die f'aticnkn und ihre . .\ngd1iirigcn 
,eelsorgerl ich. 

(5) Die Krankenhausseelsorge im Nebenamt ist darauf ange-
1, iesen. daß die Miurbeiter der umliegenden Kirchgemfinden 
ihre Gemeindeglieder seelsorgerlich im Krankenhaus betreuen. 
Auf Propsteiehene ist da, Bewußtsein gemeinsamer Verantwor
tung für das Krankenhau, in der Region zu stärken. 

( 6 J Für nebenarnthch in der Krankcnhaw,sceborge ·1 ätigc 
erstellt der Landessuperintendent im Benehmen mit dem Kirch
gemeinderat eine U1enstbc,chrc1hung. die diesen ,.\ut'trag ange
messen berücksichtigt. 

(7) Krankenhau,seelsorger im Nebenamt haben Anspruch auf
und die Verpllichtung zur Weilt'l'bildung und fachlichen Beglei
tung für ihren Diemt im Krankenhaus. Sie haben da, Recht auf 
Teilnahme am Kofl\-ent der Krankenhau,seelsorger. 

05 
Rahmenbedingungen 

(1) Bei Einrichtung von hauptamtlichen Krankenhausseelsor
µestelkn und Beauftragungen l'iir Kranl-.enhausscelsorgcr im 
:\'ebenamt treffen der zuständige Landessuperintendent im Auf
trag de, Obcrk irchenrate, bzw. , on ihnen Beauftragte in Zu,am
menarbeit mit dem Konvent der Krankenhausseelsorger und die 
Kliniklfitung Absprachen zur Ciewährleisttmg nötiger Arbeits
bedingungen (Dienstzimmer, Andachhraum. Konfessionsdaten. 
Sachmittel). 

(2) Der je11 eilige Lancle,superintendent teilt der Klinikleitung
die Bcrulung bL\\. Bcaultragung von Krankenhausscclsurgern 
mit. 

� 16 
Sprachregelung 

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung 
selten jeweils in der weiblichen und m:innlichfn Form. 

07 
Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt mit ihrer Genehmigung in Kraft. 
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246.00/81-13 Ordnung für das Frauenreferat 
in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

vom 9. Mai 1998 

§1
Grundsatz 

Das Frauenreferat ist ein Arbeitsbereich in der Evangelisch
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs. Es fördert die 
Gemeinschaft von Frauen und Männern in der Kirche, bringt die 
Lebenswirklichkeit. die Erfahrung und die Interessen von Frauen 
in der Kirche zur Sprache. Damit leistet es einen Beitrag zur 
,.Solidarität der Kirchen mit den Frauen"'. 

§2
Aufgaben 

( 1) Das Frauenreferat vertritt die Interessen von Frauen in der
Landeskirche. Es nimmt Anregungen. Fragen und Probleme von 
Frauen auf und setzt sich bei den zuständigen kirchlichen Gremi
en für entsprechende Lösungen ein. 

(2) Das Frauenreferat beobachtet und unterstützt die rechtliche
und tatsächliche Gleichstellung von Frauen in der Kirche, auch 
im Hinblick auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen 
und Männer. 

(3) Das Frauenreferat ermutigt Frauen, sich in allen Bereichen
kirchlichen Lebens zu beteiligen. Es setzt sich für einen höheren 
Anteil von Frauen in leitenden kirchlichen Ämtern und Gremien 
ein. Es unterstützt die Aus- und Weiterbildung von Frauen. 

§3
Organe des Frauenreferates 

Organe des Frauenreferates sind 
1. das Ständige Team,
2. der Frauenrat.

§4
Das Ständige Team 

(1) Das Ständige Team besteht aus drei Mitarbeiterinnen, die
die Arbeit des Frauenreferates koordinieren, den Kontakt zu den 
Frauen in der Landeskirche und ihren Zusammenschlüssen halten 
und die Verbindung zu kirchenleitenden Organen wahrnehmen. 

(2) Die Mitarbeiterinnen im Ständigen Team werden auf Vor
schlag des Frauenrates von der Kirchenleitung jeweils für die 
Dauer von 3 Jahren berufen. Bei der Zusammensetzung sollen 
verschiedene Bereiche des kirchlichen Dienstes berücksichtigt 
werden. 

(3) Innerhalb der unter § 2 genannten Aufgaben des Frauenre
ferates hat das Ständige Team insbesondere folgende Arbeits
schwerpunkte: 
1. Durchführung von Beschäftigungsanalysen und Umfragen zur

Situation von Frauen in der Landeskirche,

2. Erarbeitung eines Frauenförderplanes,
3. Mitwirkung an der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher

Vorschriften,
4. Weiterbildungsberatung für Frauen.
5. Durchführung der vom Frauenrat entwickelten Arbeitsschwer

punkte,
6. Vorbereitung und Leitung der Zusammenkünfte des Frauenra

tes.

(4) Das Ständige Team nimmt die laufenden Geschäfte des
Frauenreferates wahr. Dazu benennt es eine Ansprechpartnerin. 

(5) Das Ständige Team berichtet dem Frauenrat über seine
Arbeit. 

§5
Der Frauenrat 

( 1) Zur Beratung und Unterstützung der MitarbeiterinHen des
Ständigen Teams bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und zur Ent
wicklung von Arbeitsschwerpunkten wird ein Frauenrat gebildet. 

(2) Dem Frauenrat :sollen angehören:
1. eine gerneindepädagogische Mitarbeiterin,
2. eine Mitarbeiterin aus der Verwaltung,
3. eine Pastorin,
4. eine Synodale,
5. zwei Frauen aus dem Bereich der Diakonie,
6. eine Vertreterin aus der Evangelischen Frauenhilfe,
7. eine Frau aus dem Bereich der kirchlichen Medienarbeit.
8. zwei weitere Frauen.

0} Die Mitglieder des Frauenrates werden vorn Ständigen
Team jeweils für die Dauer von 3 Jahren benannt. 

(4) Der Frauenrat kommt in der Regel zweimal jährlich zusam
men. 

(5) Der Frauenrat fördert den Kontakt und die Zusammenarbeit
der Frauen in der Landeskirche. den Kirchenkreisen, den Kirch
gemeinden, den kirchlichen Werken und Einrichtungen und 
untereinander. 

§6
Zusammenarbeit 

(1) Das Frauenreferat ist bei der Durchführung seiner Aufga
ben von kirchlichen Dienststellen im Rahmen der Möglichkeiten 
zu unterstützen. 

l2l Bei der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vor
schriften der Landeskirche ist das Frauenreferat zu beteiligen. 

(3) Das Frauenreferat arbeitet mit der Evangelischen Frauen
hilfe der Landeskirche zusammen. 



Seite 46 Kirl'l1liclics .\mtshlatt der Ev:7Jlg.-Luth l .imclcskirchc \1ccklcnhurgs "-Ir. 7 <)/]()()8 

14) D,h Frnuenreferat i q Mitglied der Arheitsgemein,chaft der
Fr:wenbeauftragten/Frauenrefernte in den Uliedkirchen dn EKD. 
b hält Verbmdung zu entspn:chenden ökumenischen bnric·htun
gen und in Absprache nut der Frauenhilfe Ke>ntakt zu Frauenor
ganisationen in \1eckknhurg-Yurpommern. 

si 

Organis:.itorisdw \nhindung 

/ 1) Da., Frau<"nrt"ferat ist 1km Pd,ident<"n des Oherkirchc-ma
tes 7.Us!eordnct. Der Präsident kann an den Beraunµen des Stiin
dis:cn Teams und des Frauenr:ites teilnehmen. 

(2) Da, Frauenreferat berichtet der K1rc'henle1tung uber ,eine
Arbeit. 

�8 
Finanzielle Ausstattung 

Tm Haushalt der 1.ande,kirche werden \litrel für die Arbeit des 
Frauenreferates t>ingestellt (Sachkosten. Reisekosten). 

� 9 
Cbergangsbestimmung 

Bei der er,ten Benennung der l\l1tgliedtr des Fraucnrat<"s 1111 
Sinne von�:', Abs. 3 ll1tl an Jie Stelle cle, Stündigen Teanb Jie 
von dl'r L:imk,,:,.-nuJ" mit J<:r Ernrh<:itung ciucr Kon1.cptic111 lür 
Jic Lrriclilung cmc, l'r:iucnrL·fcratcs h<::1uflragtc fraucn_!cruppc. 

� 10 
Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt mit sofortigi?r Wirkung in Kraft. Sie wird 
nach zwei Jahren überprüft. 

Schwerin. 9. \1:Ji lLJl)8 

D<:1 Vur,itzcmk Jcr K,rchcnkitung 

Bc,te 
l .:ndesbisclmf

2-110D111s-n Zweite Verordnung 
vom 9. Mai 1998 

zur Ausführung des Kirchengesetzes vom 16. November 1997 
über die Ordnung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der 

Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

Zur Ausführ,mg der§� 3. 6 . .\b,. !. 7 .-\b,. 2 des Kirchenge
setzes \·om 16. 'Jo,·ember 1997 über die Ordnung der ".\rbeit mit 
Kindern und Jugemllichen in der Evangelisch-Lutherischen l .an
deskirclw Mecklenburgs 1K,.\Bl S. 1 Nl bestimmt die Kirchenlei
tung dcn Rahmcu für d1c , 011 Jcn K1rchcnkrc1srätcn LU 
bcschlicGcndc Eimichtung der Arbcihslc'lk für d1c L\rbcit :1lit 
Kindern und Jugrndlichrn im Kirchrnkn:is und die Zusarnnic:n
sct7llng und .'\rheirs,H·isc der Krcisknnfr:·c-n7 für die .\rhcit mit 
Kind,'rn und Jugendlichrn d:is folgende: 

§ 1
Einrichtung der Arbeitsstelle für die Arbeit mit 

Kindern und Jugendlieben 

(]) Die Kirchenkreisräte der Kirchenkreise Güstrow, Parchim, 
Rostock und Stargard beschließen binnen 6 Monaten nach In
krafttreten dieser Verordnung und der Kirchenkreisrat im neu zu 
bildenden Kirchenkreis Wismar binnen 6 Monaten nach seiner 
Konstituierung die Errichtung einer Arbeitsstelle für die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlieben im jeweiligen Kirchenkreis. 

(2) Die Arbeitsstelle für die Arbeit mit Kindern und Jugendli
chen ist eine Dienststelle des Kirchenkreises. 

(3) Über den Sitz der Arbeitsstelle entscheidet der Kirchen
!.

� 2 

Aufgaben der Arbeitsstelle 

11) Die A: be1tsstelle lür die Arbeit mit Kiudern unJ Jugendli
chs:il bcrjt, bcglcitc.:t und untcrsllitLt die: ,\1bc1l mit Ki11dcrn. 
Jugcucllichcn und mit Elkrn und Limilicn in den Kircl1gemcin
dL'll. in den Propsteien und im Kirchc:11krcis. SiL' kl1urcinicn die 
verschicckncn gcrncindcpä,lagog i sehen. sn1i:, lpzicbgogi,chcn 
und schulpädago,'ci,chen ;\r�fitshercicl1e. 

(2) Die Arbeitsstelle für die Arbeit mit Kindern und Jugendli
eben hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a) Begleitung aller in der Arbeit mit Kindern und Jugern.llichen

Tätigen in ihren Arbeit,vollzügen.
b) regelmäßige Einberufung und fachliche Leitung regionaler

Konvente der in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Tätigen.

c) Vorbereitung und Beteiligung an regionalen Veranstaltungen,
d) Vorbereitung und Begleitung von Weiterhildungen zu The

men der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
e) Regelung des Einsatzes von Praktikanten und der Mentorie

rung von Vikaren,
fJ Beteiligung an der Schulung und Begleitung Ehrenamtlicher, 
g) Entwicklung und Gestaltung schulbezogener Arbeit mit Kin

dern und Jugendlichen.
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h ! Begleitung der Religionslehrer. 

i ! Fachaufsicht für tlic in den Kirchgemeinden und in clcn Pro

_icktcn der kirchlichrn i\rbc1t 11111 Krndcrn Lllld Jugrndlichcn 
im Kirchenkreis Tiitigen. 

13) N;ihnc·, iibcr d!c' i\rbcihstl'ile riir die' i\rbcit mit Kimkrn

und Jugendlichen regelt der Kirchenkreisrat unter Beachtung der 
Vorschlüge der Kreiskonferenz und Einbaiehung des Amte, für 

die' .\rbeit mit Kindern und .fu�c'mllichen. 

n 

Stellenplan 

1 l) Der \Oll den Kirchenkreisritten w beschlieflencle 11nd \0111 

Ohnkirchcmat nach dc'll kirchlichen Ordnungen 1.u genehmigen

de Stellenplan der Arbeitsstelle für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlieben soll die Stelle eines Referenten für die Arbeit mit 

Kindern. ci11c', R.derrntc11 für ,lie Arhcil mit Ju.l'.c'llllliche11 11nd 

eines Referenten für die schulbezogene Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen beinhalten, 

12) Die mit der Arbeitsstelle \ erbundenen Ver\, altungsaulga

ben sind zu sichern und gegebenenfalls im StellenpLrn zu berück

sie htigen. 

13) Einzelheiten über die prozentuale ALtfteilung und die
Re\\ert11ng der 7ll besetzenden Stellen sind in clem \·om Kirchen

kn:i-;rat lll h,,,chlicßc'11ckn und \om Obcrkirchcnr,ll /lt gcnclnni

genden Stellenplan geregelt. 

�4 
Stellenbesetzung 

i 1 J Die Anstellung der Referenten ertulgt durch den Kirchen
kreisrat im Einvernehmen mit dem Oberkirchenrat. Dabei ,ind 

\"or,chliige cks l .andc'.spastors im Amt fiir die Arbeit mit Kir1dcTn 

und Jugendlichen und der zu,tämligcn Krciskonkrcnz rür die 
Arbeit mir Kindern und Jugendlichen zu beachten. 

12) Li111clliciten ergehen ,ich aus einn vom ()hcrkirchc'llr,1t

vorgeschlagenen Rahmendienstbeschreibung. 

�5
Geschäftsführung, Dienst- und Fachaufsicht 

( I) Die in der Arbeitsstelle tätigen Referenten nehmen für ihren

Zuständigkeitsbereich die Geschäftsführung in eigener Verant

wortung wahr. Sie sind untereinander zur Zusammenarbeit ver
pflichtet und nehmen für ihren Aufgabenbereich die Außenvertre

tung der Dienststelle wahr. 

(2) Die Dienstaufsicht nimmt der Landessuperintendent, die

FacliaLtfsicht der Landespastor für <.lie Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen wahr. 

(3) Näheres ist in einer vom Kirchenkreisrat zu beschließenden
Geschäftsordnung für die Arbeitsstelle mit Kindern und Jugendli

chen im Kirchenkreis geregelt. 

§6

Aufgaben der Krei,konferenz für die \rheit 
mit Kindern und Jugcndlichrn 

( l i Die Kreiskonferenz für die Arbeit mit Kindern und Jugend
l 1c·hc'n crcirhc'itct Gr1111dlinie11 i"Llr die \rheit 1rnt Kindern und 

Jugendlichen im Kirchenkrei,. Sie berät den Kirchenkreisrat und 

schlägt den Kirchgemeinden und sonstigen Trägern der Arbeit mit 
Kindern und .Jugcndltc'hl'll im Kirchcnkrc'is millcl- und langfri.qi

ge Schwerpunkte vor und erlirntert die damit verbundenen perso

nellen, strukturellen und finanziellen Konsequenzen. 

12) Sie m;tcht Vof';c·hläge für d 1c Anstc•l l ung der .\litarbcitcr der

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kirchenkreis. 

13) Sie \cTtritt die lntercssc'll dn .\rbeit rnil Kindern und

Jugendlichen und begleitet die Arbeit der Arbeitsstelle, die ihr 

rechenschathpflichtig 1st. 

§7
Zusammensetzung und ;\ rhcitsweiw der 

Kreiskonferenz 

11) Zusamrncnse11,rng und .\rhcitswc'isc' ,ind in c'incr vorn Kir

chenkreisrat aur Vorschlag der Krciskunlerenz zu erlas,c11Jen 

Geschäftsordnung zu regeln. 

12J Zur Zusammcnse11u11g der Krciskonkr,'11/ ist rn der 

Geschäftsordnung mindestens zu regeln: 
a1 Die vom Kirchenkreisrat vorwnehmende Berufim§: der 

stlllHnhcrc'l'htigk'n Mitglieder 1md ic' c·ii1es \crtrctcr, litr die 

Dauer \ 011 vier Jahren. von denen 
zwei aus der .\litte des Kreiskon\·ents gewählt werden Lmd 

1wei dem Krc·i, der Mitarbeiter dn Arbeit mi1 Kindern 

zwei dem Kreis der hauptamtlichen Mitarbeitern der .-\rbeit 
mit Jugendlichen. 
einer dem KrL'is ckr R,,fc>rentcn der Arheit'5tclk für die 

Arbc•Jl mit Kindern und fogcmllid1cn und 
- einer dem Kreis der Mitarbeiter au, den vom Kirchenkreis

oder vom Diakonicverein des Kirchenkreises getragenen

Arlx1t-;stn1kturcn der Jugc'ndhilk
angehören sollen. 

b I die Teilnahme des jeweiligen Vertreters des .stimmberechtig

ten Mti.l'.liedcs nur an den Sit1.1111!,;c'n im Vcrhimlcru11!,;slall 

des Mitgliedes. 
c) die Teilnahme der weiteren Referenten der Arbeilsstelle und

auf Beschluß der Kreiskonferenz weiterer fachkundiger Mit
arbeiter mit beratender Stimme und

d) die Wahl des Vorsitzenden und des Stellvertreters aus der
Mitte der stimmberechtigten Mitglieder der Kreiskonferenz.

(3) Zur Arbeitsweise der Kreiskonferenz ist in der Geschäfts
ordnung mindestens zu regeln: 

a) die ordentliche Einberufung der Kreiskonferenz in der Regel

zweimal im Jahr durch den Vorsitzenden. im Verhinderungs
fall durch den Stellvertreter.

b) die außerordentliche Einberufong durch den Vorsitzenden. im
Verhinderungsfall durch dessen Stellvertreter, wenn dies von
mindestens einem Drittel der stimmberechtigten Mitglieder

unter Angabe des Grundes verlangt wird.
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c) die Beschlußföhigkeic der Kreiskonferenz. ,,enn mindestens
dirc Hälfte der ,timmherechtigten ,\fitglieder anwesend ist.

d) die böchlul:\Ltssung m11 cinlaehn S1i11llnL'lll1lehrlw1t.
e) die Bildung eines geschäftsführenden Au"chusses. der sich

au, dem Vorsitzenden. dessen Stellvertreter und dem als Mit-
1clic'd der Kr,'1skoni'ere111 s1immbc'rc-ch1ig1c'11 RcfcrelllL'n der
Arbeitsstelle zusammensetzt,

f) die beratende Teilnahme der Referenten der Arbeit"telle an
den Sit1.ungl'n des µl'sc·h:iftsführL'lllien :\mschuss('s. soweit
sie meht als M1tglicd 111 diesem gewählt v. urden.

g) die Vorbereitung der Sitzungen der Kreiskonferenz und die
WL'ilLTe Bch,mdlung ihrLT Bcscl1Hiss(' durch dl'n gcschäfts
lülrn.:ndcn :\ usschul.\ und

h) die Unterstützung der Arbeit des geschäftsführenden Aus
schusses durch die Arbeitsstelle.

*8
Übergangsbestimmungen 

( 1) Soweit die Kirchenkreise die nach § 1 zu bildende Arbeits
sll'llc cingcrichtL'l haben. lrc1c11 für diese Kirchenkreise aulkr 
Kraft: 
a) die Artikel II Abs. 2. lII Abs. 2. -'· 5, IV und V des Kirchen

gc,ctzes vom 6. Juli J lJ�() betreffend die Ordnung des kate
chetischen D1<.:m,tes in tlcr Evangclisch-Lu1henschcn Landes
kirche Mecklenburgs I KABl 1953 S. 74J in der Fassung des 
Kirchengesetzes vom 8. November 196„ zur Anderung des 
Kirchengeset;cs vom h. Juli 19:\(1 betre!Tcml die Onfoun12 des 
katechetischen Dienstes in der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche \'1ecklenburgs (KABl 1964 S. 1) und die dazu 
t:rL1ssenen Anlagen Ibis IV und\ L Sollte in �irchlichc'll Ord
nungen der Begriff „Kreiskatechet" emhalten sein, ist dieser 
ab diesem Termin durch den Begriff „Referent für die Arbeit 
mit Kindern" 1u t:rset1L'n. 

b I die � s 7 bis lJ der Ordnung für die J ugend,trbeit in der Evan
gefoch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs vom 
27. Juli 1%7 (K/\BI S. _,4) in dt.:1· Fassun12 der von der Kir
chenleitung bc,chlosscnen Andcrungen \ um 4. Juni 1974

(K.\BI S. 551. Sollte 111 kirchlichen Ordnungen der Begriff 
„Krc'isjugencl\,art" enthalten sein. ist dieser ahcliesem Termin 
durch den Bc'griff „RelLTe111 lür die /\rheil mit J11gc'mliiche11" 
zu ersetzen. 

c:' 1 ,\ 111 der Fimichlllnt' der /\rhc1tsstellc J'iir die /\rhcit mit Kin
dern und Jugendlichen im Kirchenkreis ,verden die bisherigen 
Kreiskatechetischen Amter aufgehobt'n. 

\3) Die Komt11uierunz Lkr Krei,konferenz für die ,.\rbeit mit 
Kindern und Jugt'ndlichen soll spätestens] l\lonate nach Einrich
tung der /\rbcits'1clle erfolgen. 

(4) Für die erstmalige und vor der Konstituierung der Kreis
konferenz vorzunehmen<k Anstellung der nach � 4 erforderlichen 
Referen1cn wird das Yorschlagsn:cht der KrciskonJ'erL'JlZ durch 
ein Vorschlagsrecht der Landeskonferenz für die Arbeit mit Kin
dern und Jugendlichen ersetzt.· 

§9
(; leichstellu ngsklausel 

Per,onen- und Funktion,bezeichnungen in dieser Verordnung 
gehen jC\v(.'ils in <ler weiblichen uncl rn:innlichcn Form. 

§ 10
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 15. Mai 1998 in Kraft. 

Schwerin, 12. Mai 1998 

Der \"()rsit1cndl' der Kirchcnkitung 

Beste 
Landesbischof 

Friedhofsordnung 
für die Friedhöfe in Perlin und Pokrent 

vom 2. April 1998 

Die Friedhofsordnung für die Friedhöfe in Perlin und Pokrent 
vom 2. April 1998. die im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelisch
Lutherischen Landeskirche veröffentlicht wird. ist auf Grund des 
§ 32 Nm. 7 und 8 Kirchgemeindeordnung der Evangelisch-Luthe
rischen Landeskirche Mecklenburgs durch den Kirchgemeinderat
der Kirchgemeinde Pokrent beschlossen worden:

Inhaltsverzeichnis 

§ 1 Eigentümer und Beschreibung des Friedhofs
§ 2 Verwaltung und Aufsicht
§ ] Ordnung auf dem Friedhof
§ 4 Veranstaltungen von Trnuerfeiern
s 5 Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof 
§ 6 Anmeldung der Bestattung
§ 7 Verleihung des Nutzungsrechts
� 8 Beschreibung der Grabstellen 

§ 9
§ 10
§ 11 
� 12 
§ 13

§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
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Ausheben und Schließen eines Grabes 
Ruhezeit 
Umbettung 
Herrichtung und Pflege der Grabstätten 
Verwahrlosung von Grabstätten 
Alte Rechte 
Registerführung 
Gebühren 
Reihengrabstätten 
Wahlgrabstätten 
Grabmaibestimmungen 
Entfernung 
Durchführung datenschutzrechtlicher Vorschriften 
Schließung und Entwidmung 
Urnengemeinschaftsanlage 
Rechtsbehelfe 
Inkrafttreten 
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§ 1

Eigentümer und Reschreibung der Friedhöfe 

( 1) Die Friedhöfe in Perl in und Pokrent stehen im Eigentum
clerjeweil1ge11 örtlichen Kirche Träger ist die Evangelisch-Luthe
ri,,·he· Kirchge·111ci11de· Pokrcni 

i2) Die Friedhöfe ,incl _je\\eil, eine nichtrechhfahige öffentli
che· .-\11,1al1 und die·ncn dn Re·,taltung :ilkr Pn"H1e·11. die· hc·i 
ihrem Ableben im l:lcreich ckr politi,chen Gerneinde bz\1. im 
Bereich der Kirchgemeinde ihren Wohn,itz hatten oder vor ihrem 
:lld :iur dc111 rricdlwt ci11 G1·ah11u11.u11g,r,·cht c1·\1 ,11·hen ha11c·n. 

13) Der Friedhof,trüger ka1111 auf Antrag Aus11:1hrnen zula"en.

§2
Yerwaltung und Aufsicht 

\ 1) Leitung undAuhicht liegen heim Kirchgemeinderat. Dieser 
bildet zur \'erwaltung des Friedhofes ei11en Friedhohausschul3. 

12) LJie örtliche \'erwaltung c\e, Friedhofes ertolgt durch den
Kirchgemeinderat. 

d) Die l111anLicllc Verwaltung gcllllil3 den \'urschriftcn der
Kirchgemeindeordnung und der Finanzordnung nimmt eine Ver-
11 altungsc.telle wahr. 

� 3 
( lrdnung auf dem Friedhof 

( 1) Das Betreten cl,", FriedhC1fes ist da.s gesamte Jahr v,, ührend
ckr Tage,lw II ig�eit ,"e',tattet. 

(2) Di<2 Besucher haben sich ruhig und dem Ernst und der
\\'(irde de, Ortes cntspreclwnd /U VL'1fo1'iten. Kinder untn acht 
fahren sollen den Friedhof nur untc:r Rcglcitung 1011 LI'\\ :tchsc
nen betreten. 

(J) Nicht gcstalll't ist in�.1-w,nmlcrc:
a I Grab<;tlitten und die Friedhofsanlagen außerhalb der Wege

unberechtigt zu betreten. zu beschlidigen oder zu verunreini
_gc-n.

bi Abfall außerhalb der dafür ,orgesehen Plätze abzulegen. 
c) Gegenstände von Gräbern und Anlagen wegzunehmen,
d) in der Nähe einer Bestattung Arbeiten durchzuführen.
e) an Sonn- und Feiertagen Arbeiten durchzuführen,
f) das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art. soweit nicht

eine besondere Genehmigung erteilt wurde.
g) das Rauchen auf eiern Friedhof,
h) Werbung und Verkauf,
i) das Führen von Hunden ohne Leine,
j) das Verteilen von Druckschriften. mit Ausnahme der Druck

schriften, die im Rahmen von Bestattungsfeiern üblich sind. 

� 4 
Veranstaltungen von Trauerfeiern 

( 1) Bei evang.-luth. kirchlichen Begräbnisfeiern sind Anspra
chen. die nicht Bestandteil der kirchlichen Handlung sind. erst 
nach Beendigung der kirchlichen Feier am Grabe möglich, 

(2) Die Beisetzung Andersgläubiger oder KC1nfessionsloser ist
unter den für ,ie iih'1i�hen Formen gcst:1ttct. 

(J) Weltliche Trauerfeiern findrn in der FriedhC1fskapelle statt.
Die Kirche ,teht datür nicht zur Verfügung. 

(4) Die Dekorat10n der Kirche anläl3lich einer Trauerfeier muß
dem gotte,cliemtlichen Raum :mgemösen sein. 

s � 
); :, 

(;('Wffhlid1(' Arheitt·n auf ckm Fril'dhof 

( 1) Bildhauer. Steinmetze. Gärtner und andere Gewerbetrei
bende hecliirfen für clic ihrem j,,weiligcn Beruf,hild cntspr,·chcn
d,· gcwcrbl 1d1c Tüt 1gkcit auf ,km Fricdlwt der vmhcrigcn scfo·i ft
lichen Zulassung durch den Kirchgerncmderat. der glcichLeitig 
den Umfang der T;icigkeit fc'1kgt. 

(2) Auf ihren Antrag werden nur ,olche Ge\1 erhetreibenclen
zugelassen. die in fachlicher. betrieblicher und persönlicher Hin
sicht ;u, crl:issig ,i11d. A11tr:u,2,tellcr d,·, H:tnd11 crks h:th,·11 ihre 
Eintragung in die Handwerksrolle, ,-\ntragsteller des hancl-
1\ erksähnlichen Ge\1 erbes ihre Eintragung in das nach der Hand-
11 crk,ord11u11g /LI c·1·,ll'lknd,· \'n;cichnis und .\ntragstelln dn 
(jjrtncrbnulc ihre Erntragung in das \ crLciclrnis der Landwirt
schaftskammer nachzuweisen. Ein Antragsteller des H:mdwerks 
oder des G:1rtenhm1s h:lt ferner nachzu11eisen. da!\ er se]hq oder 
,c·in lachltcher Vcr11c·1cr die \kistcrpriltung oder ,·incn vnglcich
baren anerkannten beruflichen Abschluß abgelegt hat. Als 'fach
,1 eis der Eintragung gilt auch der :--.:,1chweis einer ordnungs
g,·m;il.kn Rerufsaushildung. 

(3) Die Frieclhofs1 erwaltung hat die Zulassung davon abhän
gi!,' 1u rn:1c·lie11, d:11\ dn Antragst,·llcr cinrn i'(ir die· Ausi'Lihrung 
seiner Tl1t1 gkeit ausreichenden Haftpfl ichtver.s1cherungsschutz 
nachweist.· 

(·+) lJtc Zulassung c1folgt durch :\thstcllung ,·ü1cr llc1cchti
gungskane durch die Friedhofsverwalrnng. Die zugeh1ssenen 
C,cwerhctrcihendcn haben für ihre Bcdicnsteten einen BcdicnstE'-
1,·nausv,e·h aus1u,tc'llcn, Die /.ulassung uml ein llc-dicnstctc·11a11s
\\ eis sind eiern auf,ichtsberechtigten Frieclhofspersonal auf Ver
langen \Orzuzeigen. Die Berechtigung zur Ausführnng der Arbei-
1,'n ist aur· \'nlangc'll durch ,,·liriftlicil,·, Einvcr,1:imlnis ,k-, Auf
traggebers nachzu1, eisen. 

(5) Die Zulassung kann befristet werden.

(6) Gewerbliche Arbeiten dürfen nur werktags von 6.00 Uhr bis
20.00 Uhr durchgeführt werden. An Sonn- und Feiertagen sind 
gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof grundsätzlich untersagt. 

(7) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Mate
rialien dürfen auf dem Friedhof nur in Absprache mit der Fried
hofsverwaltung gelagert werden. Bei der Unterbrechung der 
Tagesarbeit sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen ord
nungsgemäßen Zustand zu bringen. Die Gewerbetreibenden dür
fen auf eiern Friedhof keinerlei Abraum lagern. Gewerbliche 
Geräte dürfen nicht an den Wasserentnahmestellen des Friedhofs 
gereinigt werden. 

(8) Die Gewerbetreibenden haben die Friedhofsordnung und
die d,,zu ergangrncn Regelunge11 zu beachten, Die Gewerbetrei-
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bcndcn halten lür alle S..:h:ickll. die sie odn ihr,· BcdirnslclL' 1111 
Zusammellhang mit ihrer Thtigkeit auf dem Friedhof schuldhaft 
veruf'iachen. 

(9) Gewerbetreibenden. die trotz zweimaliger schriftlicher
Mah!lu11g ge·gcll die l;rie·dh,,t·scmlnung ver,t,11\c-ll oder bei denen 
die Vorau"et/u11ge11 de, -'.hsat/C'> 2 nicht mehr gegeben ,il\(I. 
kann die hiedhofsven.v,dtung die Zulassung auf Zeit oder au! 
Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen. Gegen diesen 
Bescheid kann Beschwerde beim Oberkirchenrat eingelegt wer
den. 

( \(11 S,111'tigcn Gewerhe·trc1hcmkn kann die· .-'.usühu11g amkrer 
ab in .-'.hc',t/ 1 genannter "Litigkeilen gestaltct "crdcn, wenn dies 
mit dem Friedhofazweck vereinbar ist. 

Absatz 2 Satz I und die Ab,atze 3 bis 9 gelten entsprechend. 

Hi 
Anmeldung der Bestattung 

( 1) Cnabhängig von der Anmeldung beim Pastor ist jede Bestat
tung auf dem Friedhof Perl in oder Pokrent so bald wie mögliL'h bei 
der Friedhofsverwaltung im Pfarrhaus Pokrent anzumelden. 

121 \\'ird dic Bestattung ill c·inn vorhande·11c11 Wahlgrabstc·lk 
bcantragt. ,o ist das Nu1zur1g,recht nachLU\\ ei,en. 

(31 Der Pastor setzt in Absprache mit den Angehörigen und 
dem Bestalter Tag und Stunde der Bestattung fe,t. Die Bestattun
gen erfolgen nur an WerkL1gc·11. 

p 

Verleihung des Nutzungsrechts 

( 1) .\lit der Überlassung einer Grabstätte und der Bezahlung der
festgL'Sd1k11 Gchiihrcn \\ ird ckm ßcrc:'.chtigtc·n das Recht vcrlic
hc11. die· Gr:1hstiilte n,JCh .\Lti\gahc der Friedh1.1I "'rdnung zu nut/L'll. 

(2) Cber die Verleihung des Nutzung,rechh \\ ird dem Berech
tigten eine Crkunde ausgestellt. 

*8

Beschreibung der (;rah,tellen 

( 1) Die Grabstellen werden unterschieden in Reihengrabstätten
und Wahlgrabstätten. 

(2) Die Grab,tellen haben folgende Maße:
Länge: 2,30 m Breite: 1,20 m Abstand: 0,30 m. 
Urnengräber mit davon abweichenden Maßen gibt es nur in der 
Urnengemeinschaftsanlage (siehe § 23). 

(3J Urnen können in einem schon vorhandenen Wahlgrab der 
Ehegatten oder eines nahen Verwandten beigesetzt werden. 
Zusätzlich zur Erdbestattung dürfen in einem Wahlgrab bi� zu 
zwei Urnen Aufnahme finden. 

(4) Für das Anlegen von Gräbern gelten folgende Vorschriften:
Bei Erdbe,tattungen beträgt der Erdaufwurf auf den Sarg 
bis zur Oberfläche (ungehügelt) 0,90 m. bei Urnenbeisetzungen 
0.50m. 

�') 

Ausheben und Schließen eines Grabes 

( 1) Ein Grab darf nur von denjenigen ausgehoben und
geschlossen "erden, die mit dieser Aufgabe von der Fri<cdhofs
\'erwaltung hc-.1ul'tragl ,ind. 

(2) Die bei dern Ausheben eine, Grabes aufgefundenen Reste
einer früheren Be--tattung werden auf dem Boden der Grabstätte 
eingegraben. 

* 10

Ruhezeit 

( I J Die allgemeine Ruhezeit betriigt 25 Jahre. 

(2) Die Gräber Gefallener und\ erstorbener Kriegsgc:1·:mgener
haben dauerndL·s Ruherecht. DiL· f'llcgc· dic·,er Griihn \ nanlaßt 
der Kirchgen1l'indcrat. 

(3) Pastorengrabstätten und andere für die Ge,,chichte der
Kirchgemeinde bedeutsame Grab'1ätten sollen erhalten bleiben. 

(..\) Sofern ,iL'h nicht A11gehiirige· dn verstorbenen l',1,tllrc·n um 
die Grahstiittcn l.(1mmern, soll die' hird1gc111ci11dc die· \'nprlich
lung für die Grabpflege übernehmen. 

s 11 

llmhcttung 

( 1) Die RuhL· der fol<:n darf gnmd<it;lich nicht ge'1(\1·1 ,, erden.

(2) Abgesehen \ on einer gerichtlich angeordneten Ausgrabung
bedürfen Umbettungen unbeschadet der gesetzlichen \'orschriften 
der vorherigen 7uqimmung der Friedhofsverwaltung. Die 7ustim-
111ung kann h,·1 \'orliegen eine, \viLhligc11 Grundes e1'll'ilt 11cnlc11. 

(3) Umbettungen müssen schriftlich bei der Friedhof,verwal
tung beantragt \\erden. Antragsberechtigt ist der je\\eilige Nut
zungsberechtigte, 

(..\) Dic: Kostc'll ,kr lJmbc1tu11g und drn Ersatz \ 011 Sd1iide11, 
die an bc·nachh:,rtcn Gral)';tiitte11 und .-'.nlagcn durch c·111e· l1mbct
tung cnlstehcn. h,1t der Anlragstcllcr LU lragcn. 

(5) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch
eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 

( 6) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungs
zwecken nur auf Grund behördlicher oder richterlicher Anord
nung ausgegraben werden. 

§ 12
Herrichtung und Pflege der Grabstätten 

( 1) Alle belegten Grab>tätten müssen. sobald es die Jahreszeit
zuläßt, gärtnerisch hergerichtet und bis zum Ablauf der Ruhefrist 
dauernd gepflegt werden. 

(2) Bereits erworbene unbelegte Plätze mü,sen von Graswuchs
und Unkraut freigehalten werden. 
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1, 1 Die' Grahhiigd dtirk11 die· Hiihe·, on fl. 20 m 11id11 iihn,IL'i
gen. Da, ganzflächige Bestreuen der Grabstätte mit Steinspl i II 
odn vlarnwrkic, i,t u11te'r',agt. 

(-1-1 Die Bepflannmgen diirfen benachbarte Gr:1hstelkn nichr 
beeiI1träeh11gen. B;iume und Sträucher dürfen 11ur mit Genehmi
gung des Kirchgemeinderatö gepflanzt werden. Sie gehen mit 
dcr P1\anzu11g 111 da, EigL·11tu111 der Km:he ubcr und diir!cn olrnc 
Erlaubnis des Kirc·hgemeinderates mcht wieder beseitigt werden. 
kii1111u1 abc'r. wc1111 c, d1,· llrn,Uindc ni'onkm. v,111 ihm c·ntkllll 
werckn. 

(51 Das Einsäumen \ on Grabstätten mit Gittern. Draht- oder 
llol; 1iium'11 i,t nicht erlaubt. 

(/11 Hecken cliirfen nur cl0rt gepflanzt werden. wo sie d:rs 
Gesamtbild des Friedhofs nicht storen. Uer Kirchgemeinderat 
kann verlangen. daß zu groß gewordene Hecken zurückgeschnit
te11 ,1 erden und dc1ß wuchernde oder c1bgc,turbe11c lkd,en ganz 
beseitigt \I erden. Wenn die Berechtigten nicht dem \'erlangen 
cnhprcchcn. L11111 dL·r Kirchg,·rnL'ill(krat die 11ut,\ cndig,·11 Mal.,
nahmen gegen Kostener'1attung vornehmen lassen. 

C71 Grabschmuck muß aus natürlichen Blumen oder Pflanzen 
hc,lc'hcn. F, i,t ,,·rholl'n. Blu,nc'n au, Ku11,htoff 1rnd ku11,htoff
haltige Gestecke als Grabschmuck zu verwenden. 

(ö I Vern elkte Blumen oder anderer Abraum sind zu entfernen 
und auf dem Müllplatz h1w. in den dafür vorge,ehenen Behiiltern 
zu deponieren. Transportbehältnisse. wie Pflanzp:tktten. Holzk,
sten und Kunststoffgefäße u.ä. dürfen nicht auf dem Friedhof ent
,orgt \Vl'rdc11. 

(tJ) Zwischen ckn (ir:ihcrn dlirkn wcckr Blurn,·11 nuelr Striiu
cher gepflanzt werden, noch dauerhaft Sitzgelegenheiten. Pflanz
gcsll'l k· udn -kiihc·l. aufge·,tellt wcrckn. 

( 10) An den ;illgemcincn Fricdhnf,anla'._'.cn. an Ra,cnlliichc·n
und Rasenrändern usw. darf mchts verändert werden. 

( 1 l) llc1 Zu\11derh:mdlung ist der Kirchgemeinderat dazu 
berec-htigt. korrigiccrende Veränderungen an den Grabstiitten vor
zunL·hme11. 

§ 13
Verwahrlosung von Grabstätten 

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet
oder gepflegt, hat der Nutzungsberechtigte nach schriftlicher Auf
forderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb von 
drei Monaten in Ordnung zu bringen. Ist der Nutzungsberechtig
te nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermit
teln, wird durch öffentliche Bekanntmachung auf die Verpilich
tung zur Pflege hingewiesen. Außerdem wird der unbekannte 
Nutzungsberechtigte durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte 
aufgefordert. sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu 
setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate 
unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung das Nutzungsrecht 
ohne Entschädigung entziehen. Die Friedhofwerwaltung kann 
die Grabstätte abräumen, einebnen und einsähen. Weiter kann sie 
Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen. Die 
Ruhezeit wird hiervon nicht berührt. 

(2) !,1 tkr '\;uti'.u11�,hL·rc·c·htigt,· hL·kannt min ohne· heson,kre·n
Aufoand zu ermitteln. ist ihm ein Entz1ehung,bescheid zuzustel
lc11. Darin wird n ;rnfgc·fordl'fL da, Grabmal und di,· ,crn,tigL'll 
baulichen Anlagen innerhalb von drei ,\lonaten nach Unanfecht
harkeit des Enrziehung,be,cheides w entfernen. 

(3) Bei ordnung,,\idrigem Grabschmuck giit Abs,1tz l Satz 1
rntspr,'chrnd. Wird die Autforde1ung nicht b.:folgt udcr 1st der 
'\ utzungsberechtigtc nicht bekannt oder nicht ohne be,onderen 
.\ufwa11d /ll c-rmitkln, k;t1111 die I ricdlHifWL'r\l altun:c den (irah
schmuck entfernen. 

§ l-1
Alte Rechte 

( l J Bei Grah,tätten. über die der Kirchgemeinderat bei Inkraft
treten die,er Frieclhofsordnung bereits verfügt hat, riL· hten ,ich die 
'\utzungszcit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorsd1rif
ten. 

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Friedhofsordnung enhtan
ck11c11 l'-,Ut/UllgsrL'cillc' von u11lwgrc11/.lc·r mk1 unh,·stimmbarn 
Dauer, sowie solche mit einer längeren als in � 10 festge,etzten 
Daun c·ndcn ,llll ., 1. DL'i'.Clllhn :::'.(\OJ. Sie· L'IKkn jedoch nil'lll vor 
Ablauf der Ruheffr,t des zuletzt beigesetzten Verstorbenen. Die 
\",'rl:inge'rung de, Nurzunl.',rechll'S iihcr den .11. De1cmhcr 2001 
hinaus 1st nach den Bestimmungen dieser hiedhofsordnung und 
der gelrenden Gebiihrenordnung möglich. 

S 15 
Registerführung 

( l) Für jeden Friedhof i,t ein Grabregister und ein chronologi
sche, Bc,tattungsregi,rer iiher al 1c Grhber uncl Be,tattungcn 7.\1 
fuhren. 

12) Die z..:ie-lu1Cn,chcn Unterlagen ', Gesamtplan. Belegungs
plan usw.) sind stet, zu aktualisieren. 

S 16 
Gebühren 

Die Gcbiilm.:n sind im \ oraus zu entndttcn. Die Höhe u11J Art 
der Gebühren regelt die Friedhofsgebührenordnung. 

§ 17
Reihengrabstätten 

( 1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen,
die im Bestattungsfall der Reihe nach oder an nächst freier Stelle 
abgegeben werden. 

(2) Sie werden für die Dauer der Ruhezeit (25 Jahre) überlas
sen. Eine Verlängerung des Nutzungsrechts ist nicht möglich. 

§ 18
Wahlgrabstätten 

( 1) Es werden Wahlgräber als Einzel- oder Doppelgrabstellen
für einen Nutzungszeit von 25 Jahren vergeben. In berechtigten 
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Ausnalm1eLilkn cnhchei,kt der Kirchgcmc1n,kr,1t bet Wahlgr:i
bern über c!Je Vergabe von darüber hinausgehenckn mehrteiligen 
Grabstellen. Die Lage der Grab,telle wird im Benehmen mit dem 
Erwerber des Nutzungsrel'il t', bestimmt. 

(21 D.1, '\ut1ungsrcch1 \\ 1rd nicht an Dritt,· Lih,·rtragcn. Aus
nahmen h,·dLirkn der (i,·1wh111ig11ng dn h1,·dh,,tS\·c1waltung. 

(31 Das '\utzungsrecht i,t erblich. aber unteilbar. Tritt der Erb
fall ein und ist der Rechhnachfolger für das '\utzung,recht an 
einem \\'.ihlgrab unter mehreren Miterben nicht festgelegt. so 
hcstin1111,·11 ,li,· Mi1erhc11 in11,Thalb ei11es Jahr,·,. spiitc,t,·ns ah-�·r 
\'OJ' der 1Liclhten lkn11t1ung. den Nu11ungsbcr,·chtigtc·n. Solan,2,· 
ckr lkrc,h1ig1c nuch 11ichl /c,tstchl. k.a1111 der lnl1'111cr der Vcrki
hungsurkunde als berechtigt ,mgesehen werden. 

(4J Der neue Nutwngsbc:rechtigte hat nach Feststellung seiner 
Nutz1mgshcrechtipm_[' llll\'Cr7iiglich die nnlnung,gcnüiße l. m 
schr,·ihun:2 aul' ,eim:n N,1111,·11 /ll bea11tragc·n 

(5) Kann unter mehrere11 Erben eine Einigung über den
Berechtigten nicht erzielt \\ erden. so ist - foll, ein Rechtsstreit 
zwischen den Erben nicht in Betracht kommt - die Friedhofsver
waltung berechtigt. diesen endgültig 1u he>timmen. 

1(,1 l l111tc·rläl.\1 der l\1111u11g,hnecl1tigll' h_c111c· l�rlxn. lä\11 di,· 
Grab,rcittc an den Ligcmi1mcr zurück. 

(7) . .\ngehörigen der \'erstorbenen darf bei einem Wechsel des
Berechtigten der Zutritt lll der Grabstätte urrd die Pflege derc;el
hcn nicht\ crwc•hrt \\Crdcn. Die ei11lwiliichc Cic·sult11nt' der Crab
st:itle d:1rl dadurch 11icht '.,2c<111clcrt oder !,'esti,rt \\ ,·rdcn. 

(8) Das '\utzungsrecht k.a1111 gegen Zahlung der festgesetzten
Gebühr jem,'.ils um eine \,eitere Nutzungszeit \erlängert werden. 

(9J Wird hei spiill'rcn Bc1sct1ungl'n dil' l\ut?u11µszcit durch die 
Ruhu.cit 12:'i fahr,·) üher,clrnttcn. so ist d:1, '\1111un!,',rc'l'ht 111in
deste11s hi, /.lllll Ablauf de· 1 1, 11 hl'lc'il lür :-,;imt I whc· ( ,rabsl :il ll·n /LI 
verlängern. 

1101 Da, Nutzungsrecht an unbelegten \\'ahlgrabstiitten kann 
jederzeit zurückgegeben \\ erden. Die Rückgabe des Nutzungs
recht,; .m lc'illwkgten \\:1hlg1:1bs@te11 ist ,·r,1 11:1ch Abl:1ur der 
Ruhu,•Jt mciglich. Die· lüid .. ,>cahe ist in dn Rc·gc·I 1111r fiir die· 
gesamte Grabstätte 111ögl1d1. Ciebührcn werden nicht erstattet. 

09 
Grabmaibestimmungen 

( 1) Die Grabmale sind nach den allgemein anerkannten Regeln
des Handwerb so zu fundamentieren und zu befestigen. daß sie 
dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen benachbm1er 
Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. 

(2) Die Grabmale sind dauerhaft in würdigem und sicherem
Zu,tand zu halten. Verantwortlich dafür sind die Nutzungsbe
rechtigten. 

(3) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen oder sonsti
gen baulichen Anlagen gefährdet, sind die für die Unterhaltung 
Verantwortlichen verpflichtet. unverzüglich Abhilfe zu schaffen. 
Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten 

de, Vc-rant\111rtl1c·hrn Sichcrhcitsrn.11',nahmen lrclle11. Wird dcr 
ordnungswidrige Zustand trotz ,chriftlicher Aufforderung der 
Friedhof wem altung nicht innerhalb\ on 3 Monaten be,c1tigt. ist 
die Friedhof" erwaltung berechtigt. das Grabmal oder Teile 
dan1n auf Kosten des Verantv.ortlichen zu entfernen. Die Friec\
hot',\·crwaltun:c 1,t \ crpflichtc'l. d1·,·,,· Gcgc·nstiindc· drei \1nnak 
lang aul'n1bc\\ .11ir,·11. Ist dn Vcr,1111\1 ,,rtlil'l,c nicht kk.111111 oder 
ohne besonck:re11 Aufwand nich1 LU ermitteln. genügen als Auf
forderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweis
schild auf dt>r Grab,Utte. das für die Dauer von einem \ 1 onat auf
ge,tellt wird. 

1..\1 Die Vn:11ll\l1H'liichc·11 sind ILir _1,·ckn Schaden h:i11har. der 
durch da, U111,ü1r1en von Grabmalc11 oder Grabrnaltcilc11 vcrur
c;acht wird. 

('i) Die l\lindeststärke der Grabmale beträgt: 
ah fl.4fl 111 1 .tHI m l löhe 0.1-+ 111 Stiirkc de, Grah,tcinc, 
ab l.(HI m - l.�11 m lliihc 
ah !.SO m lliihc-
cle, Grabsteine:, 0.1 X m Srjrke des Grabsteine,. 

(6) Grabmale müssen sich in da, Gesamtbild de, Friedhof, ein
fügen und in ihrer Gestaltung mit dem chri,tlichen Glauben ver
c·inhar ,ein. l)1e Erri< . .-hlung und ic,k \'cT:imlcrung 1011 ( ,1.1hmalen 
bedarf der \'11rh,·ri!,'en 'l'ill'iftlich,·11 7Lhtimmung de, Fric:dhol's
\ crwaltung. 

(7) Die Zu'1immung der Friedhofs\·erwaltung erlischt. wenn
das Grabmal nicht binnen eines Jahres nach Erteilung der Zustim
mung nrichlL'I \\ ,,1·dc·n ist. 

(X) Bei 1.kr ,.\nlicfcrung vun (jrahnnlen ist der Fncdhufwer
waltung der genehmigte Auf,tellung,antrag vorzulegen. Die 
Friedhofsvern altung muß die \löglichkeit haben. die Grabmale 
\'Or ihrer Auhtellung auf dem Friedhof zu überprüfen. 

� 20 
Entfernung 

( 1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen
Grabmale nur mit\ orheriger schriftlicher Zu<,timmung der Frit>d
hofS\·erwaltung cntkrnl \\ ndc11. 

(2) Nach .\blaut der RuheLeit ockr der NutLUngsLeit uder nach
der Entziehung von Nutzungsrechten sind die Grabmale zu ent
fernen und am ausgewie�enen Platz zu deponieren. Geschieht das 
nicht binnen drei Monaten. bt die Friedhofsverwaltung berech
tigt. die Grabstätte abräumen zu lassen. Grabmale gehen entschä
digungslos in das Eigentum der Friedhofsträgerin über. Die Grab
male werden von der Friedhofsverwaltung nicht aufbewahrt, son
dern in ihrem Auftrag entsorgt. Sofern Wahlgrabstätten von der 
Friedhofsverwaltung abgeräumt werden. hat der jeweilige Nut
zungsberechtigte die Kosten zu tragen. 

§ 21
Durchführung datenschutzrechtlicher Vorschriften 

Zur Bewirtschaftung und Verwaltung der Friedhöfe und zur 
Festsetzung und Einziehung von Geblihren dürfen vom 
Friedhofsträger oder in seinem Auftrage die zu den vorgenannten 
Z\\ecken erforderlichen personenbezogenen Daten der Verstorbc-
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nen und der Nutzungsberechtigten erhoben, verarbeitet und ge
nutzt werden. 

§ 22
SchlieUung und Entwidmung 

( 1) Friedhöfe und Friedhof steile können aus wichtigem öffent
lichen Grund für weitere Bestattungen gesperrt (Schließung) oder 
einer anderen Verwendung zugeführt (Entwidmung) werden. 

\2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer 
Bestattungen ausgeschlossen. Soweit durch Schließung eines 
Friedhofsteiles das Recht auf weitere Bestattungen in Wahlgrab
stätten erlischt, wird eiern Nutzungsberechtigten bei Eintritt eines 
weiteren Bestattungsfalles auf Antrag eine andere Wahlgrabstätte 
kostenlos zur Verfügung gestellt. 

(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedho
fes als Ruhestätte der Toten verloren. Die Bestatteten werden. 
falls die Ruhe- bzw. Nutzungsfrist noch nicht abgelaufen ist, auf 
Kosten des Friedhofsträgers umgebettet. 

(4) Schließung oder Entwidmung werden öffentlich bekannt
gegeben. Umbettungen werden den Nutzungsberechtigten minde
stens einen Monat vorher mitgeteilt. soweit deren Aufenthalt 
bekannt oder ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist. 

(5) Ersatzgrabstätten werden vom Friedhofstrüger auf dessen
Kosten in ähnlicher Weise wie die Grabstätten auf dem entwid
meten oder außer Dienst gestellten Friedhofsteil hergerichtet. Die 
Ersatzgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechts. 

§ 23
Urnengemeinschaftsanlage 

( 1) Die Umengemeinschaftsanlage dient der Beisetzung von
Urnen. Eine anonyme Bestattung gibt es nicht. 

(2) Die Urnengemeinschaftsanlage stellt im Endzustand eine
begehbare Rasenfläche dar. welche im Raster von 40 x 40 cm 
geplant wird und pro Raster die Bestattung einer Urne vorsieht. 
Nach einer Bestattung wird das zuvor entfernte Rasenstück wie
der eingesetzt. 

(3) Zum Ablegen von natUrlichen Blumen oder Kränzen ist ein
zentraler Platz in der Umengemeinschaftsanlage ausgewiesen. 

(4) Zur Umengemeinschaftsanlage gehört eine Vorrichtung,
auf der die Namen aller Verstorbenen zu verzeichnen sind. 

(5) Die Gebühren für die Bestattung in der Umengemein
schaftsanlage regelt die Gebührenordnung. 

(6) Es gilt die Ruhezeit von 25 Jahren.

§ 24
Rechtsbehelfe 

( 1) Der Empfänger eines vom Friedhofsträger oder im Auftrag
des Friedhofsträgers erlassenen Bescheides nach Maßgabe der 
Friedhofsordnung oder der Friedhofsgebührenordnung kann 

innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift Widerspruch gegen diesen Bescheid beim Fried
hofsträger einlegen. Die Frist wird auch durch Einlegung des 
Widerspruches beim Oberkirchenrat gewahrt. 

(2) Der Friedhofsträger äncle,t auf den Widerspruch seinen
Bescheid ab oder leitet den Widerspruch sowie den ihm zugrun
deliegenden Bescheid mit einer Stellungnahme an den Oberkir
chenrat weiter. Der Oberkirchenrat entscheidet durch Wider
spruchsbescheid. Gegen den Widerspruchsbescheid kann inner

halb eines Monats nach Zustellung Anfechtungsklage beim 
zuständigen Verwaltungsgericht erhoben werden. 

§ 25
Inkrafttreten 

( J) Diese Friedhofsordnung tritt nach der Genehmigung durch
den Oberkirchenrat mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie kann 
jederzeit mit kirchenaufsichtlicher Genehmigung ergänzt und 
verändert werden. 

(3) Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung vom 16. Februar 1996
und alle übrigen entgegenstehenden Bestimmungen außer Kraft. 

Pokrent 2. April 1998 

Der Kirchgemeinderat 

(Siegel der Kirchgemeinde) 

Blumenschein 
1 . Vorsitzender 

Jenge 
2. Vorsitzende

des Kirchgemeinderates des Kirchgemeinderates

Die obenstehende Frieclhofsordnung wurde vom Oberkirchen
rat genehmigt am 2. Juni 1998. 

Rausch 
Oberkirchenrat 

\Siegel der Landeskirche) 

Bekanntmachungsanordnung 

Der Kirchgemeinderat der Kirchgemeinde Pokrent beschließt 
für die Friedhofsordnung für die Friedhöfe Perlin und Pokrent 
folgende Bekanntmachungsanordnung: 

1. Die Veröffentlichung der am 2. April 1998 beschlossenen
Frieclhofsordnung für die Friedhöfe Perlin und Pokrent
erfolgt im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelisch-Lutheri
schen Landeskirche Mecklenburgs.
Diese, den vollen Wortlaut der Friedhofsordnung enthalten
de. amtliche Verkünc\igungsblatt kann über folgende An
schrift bezogen werden: Oberkirchenrat der Evangeli�ch
Lutherischen Landeskirche Mecklenburg, Miinzstraße 8,
19055 Schwerin, oder Postfach I i 1063. 190) 0 Schwerin.
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3. Da, Kirchliche Amtsblatt der Enngelisch-Lutherischen Lan

deskirche l\kcklenbur,l'S kann nach Vorzmmeldung in dt'r

Pfarre r'okrent. Ncul'nd,,rkr Str .i. 19205 f'c,krc·nt e1ngcsL"hcn

werden.

4. Am Friedhofa.:ingang und in den Schaukästen der Kirchge

nll'i mk wird die Friedlmfsonlnung aus/Uc,'s\\eise ,eriiffl'nt

licht und auf d1e Veröffentlichung des volkn Wortlaute:;., des

Friedhofsordnung im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelisch

Lutlwri,chc·n Lamkskin:he \kckknburµ, und au!' die Mög

lichkeit der Einsichtnahme in der Pfarre h111gcwie,en.

Pokrcnt. 2. April 1998 

Der Kirchgemeinderat 

Blumenschein 

1. VorsitlL'.rHkr

des Kirchgemeinderates

Jenge 

2. \'1i1silZL'lllk

des Kirchgemeinderates

474.00/93 

Bezüge der kirchlichen Mitarbeiter 

Cemiii.\ dem Bc,chlul, de, S,·hlichtunc,'.s:m"chu,sc·s vom 

18. Oktober 19% und dem Beschlull der Arbeihrechtlichen Kom

missio11 vom 12. \fai l 997 (KABI 1996 S. 78. 1997 S. l 05) ist die

Höhe der Boii,l'c' dn kirchlichrn \litarhcitn. dil' unter drn CL'l

tungsbercich der Kirchlichen Arbeitsvertragsordnung lallen, mit

Wirkung vom 1. September 1997 auf 84 o/c der jeweiligen Tarif

vcrtr:i!2c des Bun,ks und dn Länder I West) fc,tgc,et;t.

Rüc h. \\ irh.cnd 1u111 1. Ltmrar l 'Jl/� wurdl'n dil' Holigc in den 

Tarifrerträgen des Bundö und der Länder ( West) um 1.5 cc 

erhöht. 

N'.tLilfolgrnd gibt der ( )hnkirc henrat die m·uc·n Tabellen 

bekannt. 

Selm crin, 21 . . -'\pril 98 

Der Oberkirchenrat 

Dr. Schwerin 
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'\lonatstabellenlöhne 

in DM ab 1. Januar 19 98 

Lohngr. Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 

9 3314.18 3367.21 3421.07 3475,81 

Sa 3242.83 3294.71 3347.-11 3-I00,'-l7

8 3171.47 3222.20 3273,75 3326, 12

7a 3103.19 3152.83 3203.28 3254.51 

7 3034,89 3083,45 3132.77 3182.90 

6a 2969.54 3017,06 3065.JJ 311-1,37

6 290-1.20 2950.67 2997.87 30-1-5.83

Sa 2841.67 2887, 14 2933.33 2980.27 

5 2779,13 2823,60 2868.78 2914.68 

4a 2719,31 2762.82 2807.01 2851.93 

4 2659,46 2702,01 2745.24 2789.17 

3a 2602,21 2643.83 2686.14 2729.10 

2544.'-l5 2585.66 2627.02 2669.06 

2a 2490,15 2529,98 2570,48 2611.58 

2 2435,35 2474,30 2513.90 2554, 13 

la 2382,91 2421.03 2459.78 2499,13 

1 2330.48 2367.76 2405,65 2444.13 

Sozialzuschlag je Kind 132,28 

In den Lohngruppen 1 bis 4 erhöht sich der Sozialzuschlag 

für das 1. sowie das 2 .  und jedes weitere zu 

berücksichtigende Kind um 1. Kind

Sozialzuschlag 

1 Kind 

2 Kinder 

3 Kinder 

4 Kinder 

5 Kinder 

6 Kinder 

Lgr. l,la,2 8.40

Lgr. 2a,3,3a 8,40

Lgr. 4 8,40

incl. Erhöhungsbeträge 

Lgr.4 Lgr.3a-2a Lgr.2-1 

132,28 1-1-0,68 1-1-0.68 140.68 

264.56 298.16 306.56 314,96 

396.84 455.64 470,49 489,24 

529.12 613.12 634.42 663.52 

661.40 770.60 804,20 837,80 

793,68 928.08 970,08 1012,08 

Stufe 5 

3531,43 

3-155.3'-J 

337'-J.36 

3306.5'-J 

3233.83 

3164,21 

3094.57 

3027,95 

2961,31 

2897.55 

2833,80 

2772.78 

2711.78 

265.\38 

2594,99 

2539.13 

2483.23 

ab 2. Kind 

42,00 

33,60 

25,20 

Stufe 6 

3:i87,92 

3510.67 

3433,43 

33:i9.49 

3285,58 

3214.83 

3144.09 

3076.41 

3008.70 

2943.91 

2879.14 

2817.14 

2755.15 

2695,83 

2636.51 

2579.75 

2522.98 

Seite 55 

Stufe 7 Stufe 8 

3645.32 3703,66 

3566.85 3623,92 

3-188.36 3544.18 

3413.25 3467,87 

3338.12 3391.56 

3266,25 JJl8.53 

3194,39 3245,51 

3125,60 3175.63 

3056.85 3105,7-1 

2991,01 3038,88 

2925.19 2971.99 

2862,23 2908.01 

2799,2-1- 2844,01 

2738.96 2782,79 

2678,70 2721-55 

2621.02 2662,95 

2563.34 2604.36 



(/J 

�-

Vergütung für Angestellte Kr.-Guppen in DM ab 1. Januar 1998 KAVO 
u, 

°' 

Verg.Gr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kr.XIII 3891,14 4055,59 4220,07 4347,97 4475,86 4603,79 4731.69 4859,61 4987,52 

Kr.XII 3596,24 3749,40 3902,53 4021,63 4140,76 4259,87 4378,97 4498,08 4617,22 

Kr.XI .B36,04 3483,03 3630,02 3744,35 3858,65 3972.98 4087.28 4201,62 4315,95 

Kr.X 3087.20 3223,56 3359,92 3465,98 3572,05 3678.09 3784, 15 3890,19 3996,26 

::;· 
n 

Kr.IX 2858,80 2984,89 3111,02 3209,11 3307.18 3405,28 3503.38 3601 ,46 3699,55 2'. 

Kr.VIII 2646,55 2763,38 2880,22 2971,13 3062J)I 3152,88 3243,77 3334,65 3425,50 
;=;· 

Kr.VII 2452,52 2560,47 2668,38 2752,35 2836,29 2920,24 3004,18 3088,12 3172.07 
(1) 

Kr.VI 2277,40 2376,32 2475,23 2552,16 2629,09 2706,02 2782,95 2859,86 2936,83 

Kr.Va 2170,06 2262,55 2355,02 2426.95 2498,87 2570.80 2642,73 2714,65 2786.55 2'. 

Kr.V 2096,39 2183.88 2271,39 2339,42 2407,48 2475.52 2543,56 2611.62 2679.68 � 
0.. 

Kr.IV 1963,19 2040,95 2118,73 2179.22 2239,70 2300,19 2360.69 2421.17 2481,64 (1) 

Kr.III 1839,64 1905,71 1971.81 2023.21 2074,61 2126,02 2177,40 2228,81 2280.19 

Kr.II 1723.81 1781,74 1839.66 1884,71 1929,76 1974.82 2019,86 2064.91 2109.97 

Kr.I 1617,66 1669.21 1720.76 1760.84 1800,94 1841,03 1881,11 1921.20 1961,28 qq 

Allgemeine Zulage: Kr.1-11 132,86 s-

Kr.III-VI 156.92 r 
i:, 

Kr.VII-XIII 167,37 
(1) 

Ortszuschlagtabelle ::;· 
l/2Differenz 

n 

::r 
(1) 

Stufe I zu Stufe 2 
2:::: 

Tarifkl.: lb Kr.XIII 825,59 981,69 1113,97 78,05 (1) 
n 

Ic Kr. VII-XII 733,73 889,84 1022,12 78.05 

II Kr.I-VI 691, 12 839,86 972,14 74,37 

Ortszuschlag für jedes weitere zu berücksicht.igende 
(Jq 

V, 

Kind = Erhöhung um 132,28 

In der Tarifklasse II erhöht sich der Ortszuschlag 

für das I. sowie 2. und jedes weitere zu berücksicht.igende 1. Kind ab 2. Kind 

Kind für Angestellte der Vergütungsgruppen um Kr.I 8,40 42,00 z 

Kr.II 8,40 33,60 :-, 

'° 
'° 
00 



Vergütung für Angestellte in DM ab I. Januar 1998 

-.J 

Gruppe 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 1 
'D 

...... 
'D 

4398,63 4637,07 4875,57 5114,05 5352,54 5591,06 5829,48 6067.98 6306,44 6544,95 6783,44 7021,91 7260,37 'D 

1a 4054.36 4239.71 4424,96 4610,29 4795,60 4980,93 5166,30 5351,56 5536,88 5722,19 5907,55 6092,83 6270,52 

Ib 3604,37 3782,53 3960,68 4138,82 4316,98 4495,15 4673,28 4851,45 5029,61 5207,75 5385,89 5564,05 5741,78 

Ila 3194,89 3358,52 3522.21 3685,81 3849,45 4013,11 4176.71 4340,37 4503,99 4667,69 4831,31 4994,87 

Ilb 2978,93 3128,07 3277,22 3426,42 3575,60 3724.77 3873,94 4023,13 4172.28 4321,48 4470,63 4535,80 

III 2839,43 2978,93 3118,40 3257,90 3397,41 3536,90 3676,41 3815.89 3955,37 4094,89 4234,41 4373,91 4506,59 ::;· 

IVa 2573,90 2701,55 2829,19 2956,82 3084,46 3212,10 3339,74 3467,39 3595,05 3722.70 3850,32 3977,99 4103,86 
n 

IVh 2353.42 2454,71 2555,92 2657,20 2758,40 2859,67 2960,93 3062,19 3163,44 3264,68 3365,94 3467,18 3480,66 ;:;· 

2080,96 2161,18 2241,37 2328,03 2417,03 2506,06 2595,09 2684,11 2773,15 2862,16 2951,19 3040,21 3122,92 
� 

Va (1) 

Vb 2080,96 2161.18 2241,37 2328,03 2417,03 2506,06 2595,09 2684,11 2773,15 2862,16 2951,19 3040,21 3046,38 

cn 

2039,39 2187,69 2263,62 2426,96 2511,25 2679,72 2762,88 V c  1967,09 2111,78 2342,74 2595,48 g 

Via 1862,80 1918,68 1974,52 2030,42 2086,23 2143,76 2202,43 2261,()9 2320,78 2385,90 2450,98 2516,10 2581,19 2646.34 2702.15 ä 
Vlb 1862,80 1918,68 1974,52 2030,42 2086,23 2143.76 2202,43 2261,09 2320,78 2385,90 2450,98 2501,92 0. 

rn 
VII 1725,76 1771,11 1816,50 1861.86 1907,25 1952,61 1997,97 2043,38 2088,73 2135,33 2183,00 2217,39 

VIII 1596,48 1637,95 1679,49 1720,96 1762.47 1803.96 1845,49 1886,97 1928,47 1959,30 

IXa 1544.24 1585,53 1626,78 1668,04 1709,28 1750,53 1791,77 1833.03 1874,17 r-
IXb 1486,36 1524,04 1561,66 1599,30 1636,95 1674,62 1712,27 1749,89 1781,74 

C 

X 1380, 18 1417,84 1455.51 1493,14 1530,80 1568,43 1606,08 1643,75 1681,37 

Allgemeine Zulage: IXa-X 132.86 
0. 
(1) 

Yc-YIII 156,92 

lla-Yb 167,37 �-
� 

la-lb 62,76 (1) 

(1) 

Ortszuschlagstabelle l/2Differenz n 

Stufe 1 zu Stufe 2 

Tarifkl. Ib 1-llb 825,59 981.69 1113,97 78,05 C 

Tarifkl. 1c III-Yb 733,73 889,84 1022,12 78,05 
cn 

Tarifkl. II Yc-X 691,12 839,86 972,14 74,37 

Ortszuschlag für jedes weitere zu berücksichtigende 
Kind = Erhöhung um 132,28 

In der Tarifklasse II erhöht sich der Ortszuschlag für das 1. sowie das 2. und jedes 
weitere zu berücksichtigende Kind für Angestellte der Vergütungsgruppen um X-IXb 8,40 42,00 

Ixa 8.40 33,60 f:E. 

VIII 8,40 25,20 8 
U1 
-.J 
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Na,lt,1c·hcml gibt Lkr \,.,rst:1ml de·, CiL·,:11111:ir:11, ,'-'l'llliil.\ � 7 d,·, 
Kirchengc,ctzes vorn 16. \"o\ ember 1997 über das Gesarntlir;ir 
der E, ange lisch-Luthcri sehen Landeskirche 'v1ecklenburg, 
( KAB] S 171) die Konditionen des Gesamüirar, bekannt: 

Konditionen für Einlagen und Darlehen 

des Gesamtärars 

1. Zi11"üt1e für Einlagen u11d Darlehen \\ erden jlihrlich vorn
Vor,t:rnd d,:, Cc",an1t,ir:1r, frs,f2ckgt. Die Spanne 1wisclw11
1:rnl.1�,·11- uml l),irkik·th/ith ,oll O.� '; 111,lrt untn,L·lrrc·it,·11

2. Für 1 LJ98 gelten folgende Konditionen:

So;tdcrt 

-'· Die Darlehen,,·ergabe ist auf C,() c; der vorhande11en Einlagen 

1 
beschrün!.:t. 

-L llarkltc·11,,11111,1gc· ,i11d /ll ncht,·11 an dc·n Vor,1.rnd de·,(;,._
,:1111Lirar,. \lu111,tr. �- ! <Ji),, '-,,.lrnni11. ,\1111:tc,l,.,·1,,Thligt 
,i11d Kirchg,rnei11de11, örtliche Kirchen u11d Lmr1clnu11gen. 
die Einlagen beim Gesamtämr haben. 

� Über Darlehen,antrüge entscheidet ein vom Vor,rand t.crufe-
11,-r Kr,·dit:1u"c·l1t1I.',. Darkhc'I' ,,11111'.igc· hcdiiri'c-11 der J..ir,·hc11-
:1ul\il'l11 lic l1c·11 Cic·ncl1111igu11ic'. 

Schwerin. 5. \Lti 1998 

2.1 Die Einlagen beim Göamtärar werden mit 3.00 7c p.a. \·er- 1 Der Vorstand dö Gesamtärars 
zin,r. Die Kündigun\l,fri,t betrügt drei \fonate. 

Gesamtlaufzeit 
in Jahren 

s 

1(1 
15 
20 

Zinssatz 
• 

Cf rn 1c p.a. 

,.511 
'· '7 � 
c.f.()[1 

4.25 

Tilgung 
in% p.a. 

l K.411
X.311 

c.f.')(I 

3,20 

Hinweis auf eine Studientagung 

Annuität 
in o/c p.a. 

2L90 
12,115 
K.'!0 
7.45 

Aus .-'\nlal:\ des l 00. Geburtstages von Hans Asmussen am 
2 l. Augu,t 1998 veranstaltet das Institut für Ökumenische Theo
logiL· und h1mla1m·ntalihc·lll,l_c>iL' dn l111i1,·1,i1;it Sal/hurg ,·i11 
l111L'rn.1l1011alc-, A,111uss,.·11-\\ 111posio11 lllll 1km Tik'I .. l lan, 
Asmu,.,cn im Kontc;,t hcu11gcr ö!.:u111c11ischcr Theologie"' an ,kr 
Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg vom 
29. bis 30. Oktober 1998.

Namhafte Asrnussen-Forscher aus verschiedenen curopfüschen 
Staaten wie 1.B. Bischof Dr. Juha Pihkala, Tampere. und 
Dr. Georg Zenk. Würzburg. haben ihre Teilnahme zugesagt. 

Rückfragen bzw. Anmeldungen sind zu richten an Dr. Josef 
Außermair. Institut für Ökumenische Theologie und Fundamen
taltheologie, Universitätsplarz 1. A-5020 S,ilzburg. 

Schwerin, 5. Mai 1998 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
Landesbischof 

Möhring 

Pfarrstel lenausschrei bu ngen 

2209-20/4 

lli•,• l'i':1rr,lc'lk in dn Kirchgc111c·111,k .liinkmtmi' -.1 ird gc·111,il.\ 
,; -1 ;\h,. 2 l'i':111'1,·I k11iihc'l'lrll,s'llll�\'-'c'\c'l/ ( K:\81 ! q,;� '-, () 1) /lll' 
WicdcrbcsctLung durch \Vahl de, KJrchgcmci11dcr:1tc, LU!ll \,ic·
derholten Mal ausgeschrieben. Bewerbungen sind bis zum 
15. Juli 1998 an den Oberkirchenrat. Postfach 11 10 63, 19010
Schwerin. zu richten.

Schwerin, 8. Mai 1998 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
Landesbischof 
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Strukturveränderungen 

241:'> 12/5 

Vereinigung der Kirchgemeinde Kastorf mit der 
Kin.:hgemdndc \Iülln 

Die K1rd1gc·mcindc·n Ka,turfund Miilln werden 1u111 l. !-.L1i 199;;1 
zur Kirchgemeinde Möl In vereinigt. Kastorf wird zur ruhenden 
PfarNelle erklärt 

Sch\\erin, 21. April 19% 

Der Oberkirchenrat 
Flade 

751 r:-12/--1 

Vereinigung der Kirchgemeinden (iiihren und 
Groll Uabcrkow mit der Kin:hgemeinde \\ oldcgk 

Die h,hn mit W,,ldc12I-- ,nhu11dc11e 1':irchg,·111ein,k Ciihrcn und 
die Kirchgemeinde Groß Daberkow \1 erden zum 1 . .\1ai 1998 mit 
lkr Kircl112,·11wi11dc \VolckgJ ;ur Kir,hgrnwimk Woldcgl-- VLT
einigt. Groß Daberkow ,, ird zur ruhenden Pfarrstelle erklärt. 

Selm cTin, .2 1. Apri 1 19'):,.: 

Der Ohcrkir,·lwnr.1l 
Flacie 

761'7-12/5 

Vereinigung der Kirchgemeinde Strasen mit der 
Kirchgemeinde Wesenherg 

Die bisher miteinander verbundenen Kirchgemeinden Strascn 
und \Vc,c·nh,·rg ,, erden 111it Wirkung, ,>111 1 \1ai I l)<):,.: ;ur Kirch
gemeinde Wesenberg ver('inigt. 

Scl1" c:rin, .21. April 199:-S 

Der ( Jhcrk i rd1cnr11t 
Flack 

Personalien 

PA Schwarz, Karl-Heinz/4 

Dem Leiter der Bauabteilung im Oberkirchenrat, Herrn Karl
Heinz Schwarz, wurde mit Wirkung vom 1. Juni 1998 die Dienst
bezeichnung Kirchenbaurat verliehen. 

Schwerin, 4. Mai 1998 

Der Obcr!-irchenrat 

Dr. Sch\verin (i. V.) 
Oberkirchenratspräsident 

1106-356/3 

Pastor Friedemann Preuß, Bützow, reduziert auf Beschluß des 
Oberkirchenrates mit Wirkung vom 1. April 1998 seinen Dienst
umfang in der Kirchgemeinde Bützow auf 50 'ic. Gleichzeitig 
wird ihm die Pfanstelle II für Gefängnisseelsorge in Bützow-

Ilr,·ib,·rg,·n. d1,· ,·i11c l'i'arrst,·\k 111it halbc-m Di,·11,tu1111'1mg_ i,t. 111il 
Wirkung vom l. April für die Dauer von :-S Jahren übertragen. 

Sc:hwerin, 17 .. -\pril 1998 

Beste 
Landesbi,chof 

Pastor Gottfric>d Voß. Bernitt. reduziert Juf ßt'schlul:\ des Ober
kirchenrates 111il Wirkung ,um l .  ,\pril 1998 seinen lJirnslu111-
fang in der Kirchgemeinde Bernirt auf 50 'k. Gleichzeitig wird 
ihrn Llic· l'L1rr,t,·lil' l liir (;<:t:lllgm"cels"rg<' i11 Hütt'.ll\\-I>r,·ibn
gen, die eine Pfarr,tclle mit halbem Dienstumfang ist, mit \Vir
J... ung , ! 1111 1. ,-'\pri I fiir die l l11ucr , , l!t X J11hrl'11 ii hntr11)c'<'11. 

Schwnin. 17 .. Ä.pril 199X 

Beste 
L1ndcsb1,chul 

PA Günther, Gusta, Adolph /25 

Strflspropst üustav Adolph Günther. Lud,, 1gslust. tritt ,, egen l::rrei
chens dn Altersgren1e genüß � 104 Ahs. 1 Plarrergest'tZ (KABI 
1'!97 S. l'o) mit Wirkung vom l. Juni \9tJt,; in den Ruhestand. 

S,hwcrin. 1 'i. \-bi I Lll))-1 

Beste 
Lmdcsbrschol 

PA Strube, Christoph /27-3 

l'c,slur Christoph Strubc, 1./.ustock. Lüttc11 Klein. wird 111it sci11cm 
Einverständnis gemltß � 83 Abs. 1 .\Ir. 5 i. V m. § 84 Abs. 3 Pfar
rcTgcsct1 (KAlll 1')'!'7 S. r:hi mit WirJ.-u11g vorn l. April Jlll):,S in 
den Wartestand versetzt. Er führt die Dienstbezeichnung „Pastor 
i111 W11rtc,ta11d„ 

Schwerin, 14 .. Ä.pril I CJ!)8 

Beste 
L111dcsb1,chol 

PA Goldenbaum, Günter/70 

Heimgerufen wurde am 27. April 1998 im Alter von 75 Jahren 
Landessuperintendent i. R. Günter Goldenbaum, Rostock. 
Der Verstorbene war nach der Ordination von 1951 bi� 1954 
Pastor in Warnkenhagen. von 1954 bi� 1970 Pastor an der Luther
gemeinde in Ro<,1ock und von 1970 bis 1986 Landessuperinten
dent des Kirchenkreises Rostock. 

„Sei getreu bis an den Tod. so will ich dir die Krone des Lebens 
geben". Off. 2. 10 

Schwerin. 6. Mai 1998 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
Landesbischof 
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Der Oh,·1lirl'i1cnrat vcrii11crnlichl aul J\ntra/c dLT Spar- und Kre
ditbank in der Evangelischen Kirche in Bayern nachfolgende Ein
ladung zur Vertreterversammlung. 

Schwerin. 7. Mai 1998 

Dn OhL·rkirl'ill'nrat 
Ramch 

Einladung zur Vertreterversammlung/ 
Versammlung der Mitglieder 

der 

SPAR- UND KREDITBANK IN DER 
EVANG. KIRCHE IN BAYERN EG 

Nürnberg 

am Montag, dem 29. Juni 1998, in Niirnbcrg, \hritim-Hotcl, 

Frauentorgraben 11 

Ab 9.00 Uhr Imbiß und Erfrischungen 
9 . ..\:', Uhr Eriiltnung mit Andacht 

Vcrtretenersammlung 

Tagesordnung 

l. BeriL·ht des Vorstande, iihcr das (ksch!it'ts_i,d1r 1997
und \'orlage des Jalm:,ctbsl'11Jusses 1997

2. Bericht des J\ufsichtsratc.s 

3. Bericht über die Verbandsprüfung
4. Beschlußfassung üb-er die Genehmigung des

Jahresabschlusses zum 3 l. Dezember 1997 und über
die Verwendung des Jahresüberschusses

5. En1Lt,t1mg von Vor.,und und J\ufsiehhr:tt
6. Änderung der Sal!ung
7. Wahlen zum Aufsichtsrat
8. Verschiedenes
9. Ausblick

Absl'lllul.\ der Vcr1relervers:tmmlung 

um 12.00 Uhr 

Eröffnung der Versammlung der Mitglieder 

Tagesordnung 

1. Neuwahl zur Vertreterversammlung
2. Referat: Prof. Dr. Michael Schibilsky,

Evang.-Theol. Fakultät der Ludwig-Maximilians
Universität, München
„Der Verkündigungsauftrag der Kirche und die
Herrschaft der Medien"

_;_ llckarn1tgah,· Je:-, Eq2chni,s,·, der Wahl /.ur \ ertretervcr
sammlung. 

Abschluß der \'ersammlung der '.\1itglieder mit einem gemeinsa
men Mittagessen. 

Den hislterigL'n und den vorge,chl:1gcnen Vertrclern "erden die 
Fahrtkosten enbpreehe11d landeskirchlicher Regelung cr,etzt. 

Gutmann Becker 

Wahl zur Vertreterversammlung 

Gemäß § 26c Abs. I Satz 1 der S,1tzung findet die Wahl zur Ver
treterversammlung alle vier Jahre statt. Für_je 40 Mitglieder ist ein 
Vertreter /U ":il1k11: m,tl.\gchlich 1,1 ckr Mitglieder,tand am let/.
ten Tag des der \\'ahl vorhcrgcgan�c'Jll'n (ie,chülhjalm:,. 

Bei 3.146 zum Ende des Geschäftsjahres 1997 verbleibenden 
Ylitgliedern sind somit 79 Vertreter zu wählen. Zusätzlich sind -
unter Festlegung der Reihenfolge ihres Nachrückens - mindestens 
tiinf Ersat1:vertrc'lt:r zu wühlen: der \\':thlau.s;,clrni.\ h;it die konkre
te Zahl ,kr Er,:1t1,enrcter aut 12 fc,lgcset/1. 

Vorbereitung und Durchführung der Wahl zur Vertretenersamm
lung sowie alle damit zusammenhängenden Entscheidungen 
obliegen ernem Wahlausschuß. Dieser Wahlausschul3 besteht auf 
Grund der Wahl in der Vertrcteners,unmlung am 16. Juni 1997 
aus !'rau Christi11e Hautmann uml hau Dagmar Reil.,-1-echter 
,nwie den Herren Christoph Balir. \1ichael Bcckcr. \\'c,lfgang 
Butz, Hermann Hektor, Hans-Peter Köhler, Thomas Kühne!, Dr. 
Claus Meier. Roland Reichelmann und Günter Söllner. Zum Vor
sitzenden wählte der Wahlausschuß aus seiner Mitte Frau Reiß
Fechtci, zu ihrem Stellvertreter Herrn Hektor. 

Der Wahlau'-'L-hltl3 hal eine Li,tc der Kandidaten rür d1c Vertre
terversammlung erstellt. Diese liegt mm 15. Mai 1998 an für die 
Dauer von z,, ei Wochen in den Geschäftsräumen der Bank zur 
Einsicht für alle \litglieder aus und wird auf Wunsch zugesandt. 
Weitere Listen können innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf 
der Auslegefri,t an den Wahlaussdrnll eingereicht werden: vorher 
eingereichte Listen können nicht hcrn,·ksichtigt werden. Nliheres 
regelt die Wahlordnung Lur Vertretcnersammlung. 

Die Wahl der Vertreter findet am Montag. dem 29. Juni 1998, in 
Nürnberg, Maritim-Hotel, Frauentorgraben 11, um 12.00 Uhr 
statt. 

Reiß-Fechter (Vorsitzende des Wahlausschusses) 




